
Das Wichtigste in Kürze
 • Die IFRS-Stiftung hat am 21. März 2019 
eine Projektzusammenfassung zu den 
Angabeprinzipien veröffentlicht. Dieses 
Forschungsprojekt ist somit abgeschlos-
sen und wird nun im Rahmen verschie-
dener Umsetzungsprojekte konkreti-
siert.

 • Das Projekt war Teil der breit angeleg-
ten Angabeinitiative, durch die der IASB 
eine Verbesserung der Effektivität von 
Angaben in der Finanzberichterstattung 
anstrebt.

 • Ziel des Forschungsprojekts war es, 
Lösungsansätze für das sog. „Angabe-
problem“ zu finden und hierdurch der 
vielfach geäußerten Kritik im Hinblick 
auf die derzeit geltenden Regelungen 
zu begegnen. Hierzu hatte der IASB im 
März 2017 das Diskussionspapier „Anga-
beinitiative – Angabeprinzipien“ veröf-
fentlicht und im Anschluss die zahlrei-
chen Stellungnahmen ausgewertet.

 • Wesentlichstes Ergebnis ist der Verzicht 
auf die Entwicklung von allgemeinen 
Prinzipien zur effektiven Berichterstat-

tung und stattdessen die Überprüfung 
der Angabevorschriften auf Standard
ebene.

 • Weitere Maßnahmen umfassen das Pro-
jekt zu Angaben bzgl. Rechnungsle-
gungsmethoden, die Übernahme aus-
gewählter im Diskussionspapier enthal-
tener Themen in das Projekt „Primäre 
Abschlussbestandteile“ sowie Überle-
gungen zu Implikationen der Technolo-
gie auf die Finanzberichterstattung.
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Hintergrund und weiteres Vorgehen
Die IFRS-Stiftung (IFRS Foundation) hat am 21. März 2019 eine Projektzusammenfas-
sung zum Forschungsprojekt „Angabeprinzipen“ veröffentlicht, in der die durchgeführten 
Tätigkeiten und gewonnenen Erkenntnisse sowie die geplanten weiteren Maßnahmen 
dargelegt werden.

Das Forschungsprojekt, das mit der Veröffentlichung der Zusammenfassung abgeschlos-
sen wurde, war Teil einer Reihe von Forschungs und Umsetzungsprojekten zur Verbes-
serung der Unternehmensberichterstattung, die der International Accounting Standards 
Board (IASB) unter dem Stichwort „Angabeinitiative“ seit dem Jahre 2013 durchführt. 
Ziel des Projekts zu den Angabeprinzipien war es, Lösungen für das sog. „Angabeprob-
lem“ zu finden und dazu beizutragen, dass Angaben in effektiver Weise bereitgestellt und 
damit zusammenhängende Ermessensentscheidungen zweckmäßig ausgeübt werden. 
Im Rahmen dieses Projekts hatte der Board Ende März 2017 das Diskussionspapier 
DP/2017/1 zu Angabeprinzipien (DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure) 
veröffentlicht (vgl. hierzu unseren IFRSfokussiertNewsletter zu Angabeprinzipien).

Im Diskussionspapier wurden zahlreiche Aspekte in diesem Kontext dargestellt. Sie reich-
ten von allgemeinen Überlegungen zu Prinzipien einer effektiven Berichterstattung über 
die Bedeutung der primären Abschlussbestandteile und des Anhangs, Fragen zum Anga-
beort von IFRS und sog. „NichtIFRSAngaben“, die Angabe von Leistungskennzahlen 
und Angaben zu Rechnungslegungsmethoden bis hin zu Vorschlägen zur Verbesserung 
der Angabeziele und vorschriften.

Die Auswertung der Stellungnahmen und diverser Diskussionsrunden zeigte, dass zwar 
alle adressierten Themen zur Verbesserung der Finanzberichterstattung beitragen könn-
ten; man kam allerdings zu dem Schluss, dass insbesondere die Art und Weise, wie die 
in den IFRS enthaltenen Angabevorschriften entwickelt und entworfen werden, eng mit 
dem Angabeproblem verbunden sind und hierauf ein besonderer Fokus zu legen sei. 
Dies führte zur Aufnahme des Projekts zur gezielten Überprüfung der Angaben auf Stan-
dardebene in die Angabeinitiative und zum Verzicht auf die Entwicklung von allgemeinen 
Prinzipien.

Weitere Folgemaßnahmen umfassen:

 • Aufnahme eines neuen Projekts zu Angaben zu Rechnungslegungsmethoden in das 
Arbeitsprogramm des IASB

 • Diskussion bzgl. Implikationen der Technologie auf die Finanzberichterstattung 

 • Übernahme ausgewählter Themen in das Projekt „Primäre Abschlussbestandteile“

Angabevorschriften 
begünstigen das 
Angabeproblem

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/pod
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Ergebnisse des Forschungsprojekts „Angabeprinzipien“ im Einzelnen
Zum Diskussionspapier gingen beim Board 108 Stellungnahmen verschiedenster Inter-
essengruppen aus aller Welt ein. Daneben haben IASBMitglieder und Mitarbeiter mit 
rund 200 weltweit aktiven Investoren und Analysten Gespräche zum Diskussionspapier 
geführt und zahlreiche Veranstaltungen mit Bilanzerstellern, Wirtschaftsprüfern, Stan-
dardsetzern, Regulatoren und Wissenschaftlern sowie den Beratungsgremien des IASB 
(Accounting Standards Advisory Forum, IFRS Advisory Council, IFRS Taxonomy Consulta-
tive Group) durchgeführt.

Maßgeblich für die Entscheidung des weiteren Vorgehens waren folgende Kriterien:

 • Primäre Adressaten: Verbesserung der Effektivität der Angaben für die primären Adres-
saten der Finanzberichterstattung

 • Bilanzierende Unternehmen: verbesserte Entscheidungsfindung, welche Informationen 
anzugeben und wie sie zu kommunizieren sind 

 • Reaktion auf Rückmeldungen: Einfluss der IFRS auf das Angabeproblem
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Abb. 1 – Übersicht Projektzusammenfassung
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Projekt zur Überprüfung der Angaben auf Standardebene
Im Ergebnis ging hervor, dass eine Verbesserung der Art und Weise, wie Angabevor-
schriften in den IFRS entwickelt werden, eine effektive Maßnahme zur Adressierung 
des Angabeproblems darstellt. Das führte im März 2018 zur Aufnahme des Projekts zur 
Überprüfung der Angaben auf Standardebene. Es umfasst zum einen die Entwicklung 
von Leitlinien zur Verbesserung der Art und Weise, wie der Board Angabeziele und vor-
schriften entwickelt, und zum anderen das Testen dieser Leitlinien an einzelnen Stan-
dards. Die Wahl ist auf IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer und IFRS 13 Bemessung 
des beizulegenden Zeitwerts gefallen und der IASB wird zu gegebener Zeit einen Ent-
wurf mit entsprechend geänderten Anhangangabevorschriften veröffentlichen.

Diskussion zu Implikationen der Technologie auf die Finanzberichterstattung
Obgleich dieser Aspekt nicht Gegenstand des Diskussionspapiers war, wurde im Rahmen 
der Stellungnahmen angeregt, den möglichen Einfluss des technologischen Wandels auf 
die Erstellung und Verarbeitung von Informationen in Finanzberichten zu untersuchen. In 
diesem Zusammenhang hinterfragte der Board zwei Bereiche:

1. Einfluss der Technologie auf Angaben in der Finanzberichterstattung
2. Weitergehende Implikationen der Technologie für die Kommunikation von Finanz

informationen

Nach Ansicht des Boards würden Abschlussinformationen – trotz Möglichkeiten der 
Kommunikation für Unternehmen mit Investoren aufgrund neuer Technologien – zumin-
dest mittelfristig weiter auf traditionellem Wege (Papier oder pdf) bereitgestellt. Weitere 
Schlussfolgerungen waren:

 • Notwendigkeit „technologieneutraler“ Angabevorschriften, sodass sie sowohl in einer 
analogen als auch in einer digitalen Berichtswelt effektiv angewendet werden können

 • Hohe Dynamik der digitalen Berichterstattung

 • Notwendigkeit einer interaktiven und flexiblen Arbeitsweise des Boards auf diesem 
Gebiet

Verbesserung der Leitlinien
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Abb. 2 – Übersicht zum Projekt zur Überprüfung der Angaben auf Standardebene

Test an zwei IFRS

Tradition trotz Technologie



IFRS fokussiert

5

Die Notwendigkeit „technologieneutraler“ Angabevorschriften wird der Board bei der Erstel-
lung der Leitlinien zur Entwicklung von Angabezielen und vorschriften berücksichtigen.

Die Erkenntnisse bzgl. Dynamik und Arbeitsweise sollen in bestehende Aktivitäten einge-
bunden werden, deren Gegenstand der Einfluss der Technologie auf die Arbeit des IASB ist.

Projekt „Angaben zu Rechnungslegungsmethoden“
Die im Diskussionspapier aufgeworfenen Fragen zu Angaben zu Rechnungslegungs-
methoden hat der Board in ein eigenständiges Projekt überführt. Hintergrund waren 
die geäußerten Bedenken hinsichtlich der Nützlichkeit der bereitgestellten Angaben zu 
den Rechnungslegungsmethoden. Für Adressaten seien solche Angaben dann nütz-
lich, wenn sie einen Einblick in das vom Unternehmen ausgeübte Ermessen bei Aus-
wahl und Anwendung der Rechnungslegungsmethoden gewähren. Insoweit will der 
Board im Rahmen eines eigenständigen Projekts Leitlinien und Beispiele entwickeln, die 
Unternehmen bei Wesentlichkeitsbeurteilungen im Hinblick auf die Angaben von Rech-
nungslegungsmethoden helfen sollen. Dieses Projekt ergänzt die bereits weiter fortge-
schrittenen Projekte des IASB zu IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen 
von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler in Bezug auf die Neufas-
sung der Definitionen zu Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezoge-
nen Schätzungen (ED/2017/5 Vorgeschlagene Änderungen an IAS 8 (12.09.2017)) sowie 
zu Agendaentscheidungen des IFRS IC (ED/2018/1 Vorgeschlagene Änderungen an IAS 8 
(27.03.2018)).

Projekt „Primäre Abschlussbestandteile“
Etliche der im Diskussionspapier adressierten Themen wurden inhaltlich dem Projekt zu 
den primären Abschlussbestandteilen zugeordnet. Dieses ist Teil des IASBProjekts zur 
Verbesserung der Kommunikation in der Finanzberichterstattung („Better Communica-
tion“), für das nach gegenwärtigem Stand ein Diskussionspapier oder Standardentwurf in 
der zweiten Jahreshälfte 2019 erwartet wird.

Gegenstand des Projekts ist u.a. die Verbesserung der Anordnung und Struktur der 
Gesamtergebnisrechnung und der Kapitalflussrechnung, wozu auch Überlegungen zur 
Einführung von Zwischensummen wie z.B. operativer Gewinn und EBIT gehören.

Folgende Themen hat der Board in das Projekt zu den primären Abschlussbestandteilen 
übernommen:

 • Bedeutung der primären Abschlussbestandteile und des Anhangs

 • Darstellung von EBIT und EBITDA

 • Darstellung von „ungewöhnlichen“ und „unregelmäßig/selten auftretenden“ Posten 

 • Wirklichkeitsgetreue Darstellung von Leistungskennzahlen

Zurückgestellte Aspekte
Für einen Teil der im Diskussionspapier enthaltenen Themen konnte nur ein geringer Ein-
fluss auf das Angabeproblem festgestellt werden, sodass sich der Board bis auf Weiteres 
gegen eine weitere Erörterung dieser Themen entschieden hat. Hierzu gehören:

 • Ort der Angabe zu Rechnungslegungsmethoden

 • Nutzung von Formatierungen in der Finanzberichterstattung

 • Fragen zur Position von IFRSAngaben außerhalb und von NichtIFRSAngaben inner-
halb des Abschlusses

Nützlichkeit der Angaben
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